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tirische Landesverteidigung vor. Von dieser Summe sind
im vergangenen Herbst von den eidgendssischen Riten
quasi vorschuBweise bereits 25 Millionen bewilligt wor-
den, so daB der restierende Kredit heute noch etwas iiber
170 Millionen betragt. Die hauptsichlichsten Posten sind,
was das Heerwesen anbelangt: Ausbau der Flugwaffe
50 Millionen, Ausbau der Befestigungen 39 Millionen,
Ausbau der Bewaffnung 24 Millionen, Anlage von Muni-
tionsreserven 27 Millionen, Erginzung des Korpsmate-
rials ca. 14 Millionen. Der Bundesrat hat nun in Ueber-
einstimmung mit den eidgendssischen Riten von der Ge-
samtkreditsumme von 330 Millionen Franken etwa 130
Millionen Franken fiir die Bekdmpfung der Arbeitslosig-
keit in Aussicht genommen. Er handelte damit im Sinn
und Geist der totalen Landesverteidigung. Denn es ist
klar, daB das Vorhandensein einer groflern Anzahl von
Arbeitslosen den Schwung und die Kraft, die Schlagkraft
unserer Landesverteidigung zu ldhmen imstande sein
koénnte. Dann darf aber auch nicht vergessen werden,
daB viele Projekte zur Arbeitsbeschaffung im fiefsten
Grunde mit der militirischen Landesverteidigung eng zu-
sammenhdingen. Der Ausbau der Gotthard-, Briinig- und
Berninabahn ist eine Angelegenheit, die die Landesvertei-
digung sehr nahe beriihrt. Dall unsere wichtigste Auf-
marschlinie nach dem Siiden nun endlich doppelspurig
sein muB, ist sicherlich auch dem hintersten Biirger klar.
Die Sicherstellung der Verbindung nach der Siidschweiz
ist im lebenswichtigen militarischen Interesse; so sind
denn auch fiir die Anlage einer Kistenstrae und den
Ausbau der OberalpstraBe und -bahn sowie der Lukma-
nier- und Klausenstrae im Programmbeschluf3 35 Millio-
nen Franken vorgesehen. Es seien hier auch noch einige
andere Arbeitsbeschaffungsprojekte erwidhnt, die zwar
Gegenstand besonderer Subventionsbeschliisse der Bun-
desversammlung bilden, aber eigentlich auch zum grofien
eidgengssischen Arbeitsbeschaffungsprogramm gehoren
und deshalb in die finanzielle Deckung der Vorlage ein-
bezogen werden sollen. Es handelt sich um die Meliora-
tion der Linthebene, durch die ein 400 Hektaren grofles
Sumpfgebiet in Kulturland umgewandelt wird (Siede-
lungsmoglichkeit fiir 500 Bauernfamilien!), und die Zii-
richseeregulierung, um die Korrektion des alten Rheins
bei St. Margrethen und um die strategisch sehr wichtige
PragelstraBe. Subventionen sollen der bduerlichen Be-
volkerung zugute kommen fiir Stallsanierungen und land-
wirtschaftliche Kleinsiedlungen; dann soll iiberhaupt
weiterhin die offentliche Bautdtigkeit der Kantone und
Gemeinden durch Bundesbeitrige belebt werden. 31 Mil-
lionen Franken sind fiir die Forderung des Exportes und
Fremdenverkehrs vorgesehen. Direkt der Landwirtschaft
kommen fiir Meliorationen, Wasserbau und Waldarbeiten
etwa 16 Millionen zugut. Die eidgenodssische Arbeits-
beschaffungsaktion hat zur wohltdtigen Folge, dal Zehn-
tausende von arbeitslosen Mitbiirgern nun wieder zu Ar-
beit und Verdienst gelangen. Davon trigt der Geist der
Armee groBen Nutzen.

Und nun die Finanzierung und Deckung dieser gewal-
tigen Aufwendungen! Es ist dem Bunde in den vergan-
genen Jahren oft der Vorwurf gemacht worden, dafB} er
Ausgaben dekretiere ohne gleich fiir Deckung zu Sorgen.
Nun haben die Bundesbehdrden diesmal in der ein und
derselben Kreditvorlage gerade noch fiir die — teilweise
— Deckung gesorgt und da meldeten sich wieder die
gleichen Kritiker und fanden, das sei jetzt nicht notig!
Zur Deckung der auBerordentlichen militirischen Auf-
wendungen wird nach der am 27. November 1938 von
Volk und Stdnden genehmigten Uebergangslosung (« vor-
laufige » Finanzreform) die Krisenabgabe als Wehr-

abgabe weiterhin erhoben. Was die Deckung der ‘eigent-
lichen Arbeitsbeschaffungskredite anbelangt, so ist nun
die Ausgleichsteuer eingefiithrt worden, die erhoben wird
von Unternehmungen des Detailhandels, deren Umsatz
im Detailverkauf in dem der Veranlagung vorausgehen-
den Jahre den Betrag von 200,000 Franken iiberstiegen
hat. Dazu kommen noch 75 Millionen Fr. aus dem, u. E.
etwas fiktiven Abwertungsgewinn der Nationalbank. Die
Ausgleichssteuer wird iibrigens nur solange erhoben, bis
sie 140 Millionen Fr. eingetragen hat.

AnldBlich des neuen Riistungskredites von 190 Millio-
nen Franken, der zu Beginn der Junisession vom Natio-
nalrate bewilligt wurde, ist von den Kommissionsreferen-
ten nachdriicklichst betont worden, dall es damit nicht
sein Bewenden habe. Wir miissen gewaltige Opfer brin-
gen fiir unsere nationale Existenz, heute Opfer an Geld
und Gut, vielleicht andere Opfer morgen!

Aber jeder Schweizer und jede Schweizerin sollte an
das Wort von Bundesrat Obrecht denken: «Fiir uns
freie Sohne freier Viter bleibt das Leben nur lebenswert,
wenn wir es als Staatsbiirger einer unabhingigen Eid-
genossenschaft weiterleben konnen. Bleibt uns das poli-
tische Erbe unserer Vorahnen unangefochten oder gelingt
uns im Bedrohungsfall die Abwehr mit Erfolg, dann wird
uns auch ein besonderer Aufwand von einer Milliarde
nicht umbringen. Sollte es anders kommen — was Gottes
Hand ausschlieBen moge — dann wiirden wir bei diesem
Schuldendienst wohl nicht mehr dabei- sein! »

Hans Zopfi.

Probleme des Biindniskrieges
fiir unser Land

(Korr.) Die gegenseitige Verpflichtung der Regie-
rungen von Paris und London, im Falle eines Angriffes
auf Holland, Belgien oder die Schweiz dem angegrif-
fenen Staat mit ihrer ganzen militirischen Macht zu
Hilfe zu kommen, legt uns die geistige Beschiftigung
mit den vielerlei Problemen .des Biindniskrieges nahe.
Es heiBt, vorausschauend alle Mdoglichkeiten zu iiber-
denken, um von den Problemen und Schwierigkeiten
eines Biindniskrieges nicht unvorbereitet {iberrascht
zu werden. Wie notwendig sachliche Ueberlegungen
sind, beweist der Uebereifer einer Nachrichtenagentur,
die bereits die Schweiz ,in einer Front mit den Kom-
munisten RuBlands“ schildert und russische, franzo-
sische oder englische Spezialisten der verschiedensten
(Waffen bei der verbiindeten Schweizer Armee einge-
setzt sieht.

Zunichst ist festzuhalten, daB wir eine anglo-fran-
zOsische QGarantie unserer Unabhingigkeit nicht ge-
sucht und nicht gewiinscht haben. Die englisch-franzo-
sische Erklarung ist eine lediglich die Regierungen
von Paris und London beriihrende Verpflichtung, an
der weder Holland und Belgien noch die Schweiz in
irgendeiner Weise beteiligt sind. Aus dieser Erklarung
ergeben sich denn auch fiir unser Land weder Rechte
noch Verpflichtungen. Die Garantie bedeutet also kei-
neswegs, daB wir nun mit England und Frankreich
verbiindet wiren. Wir bewahren im Gegenteil unsere
uneingeschriankte Neutralitdt, ohne irgendwelche Be-
dingung nach der einen oder andern Seite. Erst ein
Angriff auf die Schweiz setzt unserer Neutralitit ein
Ende und treibt uns automatisch auf die Seite der
entgegengesetzten Miachtegruppe. So hitte also auch
das englisch-franzosische Hilfsversprechen fiir uns eine
praktische Bedeutung erst im Moment eines Angriffes
eines oder beider Achsenstaaten gegen die Schweiz.



1939

«DER SCHWEIZER SOLDAT»

317

Bis dahin aber stehen wir in keinem ,Schutzverhéltnis®
zu den beiden westlichen GroBmichten etwa nach
bdhmischem oder auch nur slowakischem Vorbild. Eine
vorsorgliche Besetzung von Teilen unseres Landes
durch Truppen der Entente, die Anlegung franzosicher
Befestigungen in der Schweiz zur Verhinderung eines
Durchmarsches, die Anlegung franzosischer Flieger-
stiitzpunkte oder Einsetzung einer franzdsisch-englischen
Militdirmission in Bern, wie eine solche bis 1938 in Prag
gewirkt hatte, bleiben fiir uns vollig ausgeschlossen.
Nicht nur die politische und militirische Leitung un-
seres Landes, sondern das ganze Volk miisse einig
sein im Waillen, daB irgendwelche auslindische Hilfe
erst einsetzen darf, wenn wir damit einverstanden
sind, das heiBt erst dann, wenn wir von der Gegen-
seite angegriffen werden. Nur unter dieser strikten
Voraussetzung ist eine englisch-franzosische Hilfe fiir
uns {iberhaupt annehmbar.

Sollte eine solche Hilfeleistung von dieser oder
jener Seite einmal notig werden, so ergeben sich die
schwierigsten Probleme der militdrischen Zusammen-
arbeit. Sie sollen hier nur angetont werden, soweit sie
auch ins Politische hiniiberspielen. .

Jede militdrische Zusammenarbeit mit einer GroB-
macht bringt einen Kleinstaat naturgemiB in ein ge-
wisses Abhingigkeitsverhiltnis, wie es Belgien er-
gangen ist im Weltkrieg. Der frither neutrale Staat
hat die Hilfe der Entente mit dem Verlust seiner neu-
tralen Stellung bezahlt, die erst zwanzig Jahre nach
dem Krieg wieder zuriickgewonnen wurde. Die Ab-
hiangigkeit von den GroBmichten wird um so groBer,
je weitgehender die tatsidchliche Hilfeleistung und je
kleiner der militirische Wert des angegriffenen Klein-
staates ist; die Abhidngigkeit wird klein sein und
sich mehr einer Bundesgenossenschaft unter Gleich-
berechtigten nidhern, je geringer die Hilfeleistung ist
und je groBer die militarische Stirke des Kleinstaates,

Wir haben also das grofte Interesse daran, gerade
mit Riicksicht auf eine allfillige Bundesgenossenschaft
unsere Armee so stark als moglich zu gestalten, damit
sie als starker Faktor unserem Lande eine ebenbiirtige
Stellung sichere. Nichts wire verfehlter als die von Laien
hiaufig geduBerte Auffassung, wir konnten auf diese
oder jene teure Spezialwaffe verzichten im Vertrauen
auf allfdllige Bundesgenossen, die uns dann schon aus-
helfen wiirden. Wer so spricht, vergit, daB jede Hilfe
bezahlt werden muB, und daB als Preis unsere Un-
abhingigkeit in Frage kommt! Wir diirfen uns also
nicht beschrianken auf eine mehr oder weniger primi-
tive Gestaltung unserer Landesverteidigung unter Ver-
zicht auf teure Spezialwaffen, sondern miissen unsere
Landesverteidigung allseitig so ausbauen, daB sie auf
sich alleingestellt jedem Angriff standhalten kann. Das
gilt insbesondere auch fiir die Luftwaffe und Fliegerab-
wehr, ferner fiir die schwere Artillerie usw. usw. Das
Ziel muB eine Armee sein, die wohl froh ist um Bundes-
genossen, welche Seite an Seite mit ihr kimpfen, die aber
nicht der Ergdnzung durch fremde Kaders und Speziali-
sten bedarf. In unserer Schweizer Armee brauchen wir
keine fremden Generalstibler, keine fremde Artillerie und
keine fremden Funker. Das Ideal einer allfdlligen Zusam-
menarbeit mit fremden Heeren muB fiir uns das Verhilt-
nis zwischen der engllschen und der franzosischen Ar-
mee im Weltkrieg sein, und nicht die ,Unterstiitzung®,
wie sie die beiden spamschen Biirgerkriegsparteien
von ihren Verbiindeten erfahren haben, und die oft mehr
einer Vormundschaft glich. Nur dann, wenn eine starke
eidgendssische Armee in ihrem Aufbau yautark®, den

allfalligen Partnern nicht eine Last ist, sondern ein
wertvoller Bundesgenosse, haben wir etwas mitzu-
sprechen in der Art der Kriegfiihrung und sind all-
falligen Bundesgenossen nicht bedingungslos ausge-
liefert.

Ob man nun auf fremde Hilfe iiberhaupt nicht bauen
will, oder ob man fest mit ihr rechnet: In beiden
Fillen ergibt sich die gleiche Notwendigkeit: unsere
Landesverteidigung allseitig weiter auszubauen und sie
zu einem Machtfaktor im Herzen Europas zu gestalten,
mit dem alle Nachbarn, so oder so, ernsthaft rechnen
miissen, und der weder von Gegnern noch von Freun-
den Diktate anzunehmen braucht.

Freude am Soldatendienst
Ein Wort an den Unteroffizier.

(EHO.) Die harte Schule des Soldatendienstes for-
dert von jedem einzelnen die Hergabe aller seiner kor-
perlichen, geistigen und seelischen Krifte. Es soll ein
Soldat ausgebildet und erzogen werden, der den hohen
Anforderungen eines Krieges an Korper und Geist ge-
wachsen ist. Darum ist der Soldatendienst ohne Hirte
undenkbar, er ist aber ebenfalls undenkbar ohne Freude.

Die Arbeit im Frieden wird nur dann Erfolg haben,
wenn es gelingt, die Truppe mit einer hohen Dienstfreude
zu beseelen und die positive Einstellung der zum Militar-
dienst kommenden Jungmianner fiir die Ausbildung und
die Erziehung zu nutzen.

Jeder Vorgesetzte will frohe Menschen um sich wis-
sen, der Untergebene will seinen Unteroffizier ebenfalls
als einen lebensfrohen und lebensbejahenden Menschen.
Freudige Gesichter zeugen von einem guten Geist. Wo
Freude herrscht, da ist Arbeit und harter Dienst Gliick,
wo sich vergrimte und miBmutige Gesichter zeigen, wird
der Dienst zum Zwang. Freudlose Gesichter der jungen
Soldaten sind nicht nur unerwiinscht, sondern sie sind
immer eine Gefahr. Aufgabe und kameradschaftliche
Pflicht des Unteroffiziers ist es, fiir die Erhaltung und
Steigerung der Dienstfreude seiner Mannschaft zu sor-
gen. Seine Mannschaft soll nicht Begeisterung fiir den
Dienst vortdauschen, sondern sie muB} fiir den Dienst be-
geistert sein und werden. Die Begeisterung ist ihrerseits
aber nicht denkbar ohne Freude. Die Freude stirkt den
Willen zur Leistung und 148t die notwendigen Hirten
des Dienstes leichter ertragen.

Der Erfolg der Ausbildung und Erziehung steht und
fallt mit der Personlichkeit des soldatischen Fiihrers.
So wie er selbst ist, werden auch seine Mannen. Der
Unteroffizier muB das Vertrauen seiner Mannschaft ge-
nieBen und sich ihre Autoritdt zu verschaffen wissen.
Vor allen Dingen muB er wissen, daB das rein Korper-
liche in enger Wechselbeziehung zum Seelischen steht
und immer. ein Ausgleich geschaffen werden mufB. Die
seelische Grundhaltung des Mannes bestimmt seinen
Wert als Soldat. Die richtige Nutzanwendung dieser Tat-
sache sichert dem Vorgesetzten das Vertrauen seiner
Gruppe — die Mannen arbeiten. Der Unteroffizier ver-
schafft sich nicht die Autoritit seiner Untergebenen, dafB
er sie durch hohe Anforderungen miirbe macht und sie
korperlich schwicht. Dadurch verprellt er seine Mannen
und ist niemals ein soldatischer Fiihrer, Vorgesetzter und
Kamerad, sondern seine Gruppe sieht in ihm einen Auf-
seher und einen Polizisten. Autoritdt wird durch Vorbild,
Gerechtigkeit, Konnen, Leistung und Charakterstirke
gewonnen. Der Untergebene will einen strengen und ge-
rechten Unteroffizier, der ihm in allen Dingen beispiels-



	Probleme des Bündniskrieges für unser Land

